
K.u.k. Armeegruppenkommando. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Op.Nr.199/15 

 

An 

              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

in 

 

 

Przemysl, am 16. März 1915 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                           

 

 

     1./ Am 17. März l.J. ist durch die ganze Festungsbesatzg. eine neue Ordre de Bataille 

nach Blge.Nr.1 anzunehmen. 

 

     2./ Die Gruppierung der einzelnen Armeekörper, sowie der armeeunmittelbaren 

Formationen hat derart zu erfolgen, dass dieselbe am 18. März um 6 h vm. beendet ist. 

           

Die den einzelnen Armeekörpern zugewiesenen Kantonierungsräume zeigt Blg.2. 

          

Die Gruppierung der Nachhut, die nun die Bezirksbesatzungen zu bilden haben wird, zeigt 

die Blg.Nr.3 

       

   Die mit zu Op.Nr. 199/15 bestimmten Stellvertreter haben sogleich die betreffenden V. 

Bez. Kden zu übernehmen und treten sodann unter Kmndo des Nachhutkomndten Fml. von 

Nickl. 

          

 Es ist von höchster Wichtigkeit, dass dem Feinde der Abmarsch der bisherigen 

Bezirksbesatzungen und die Formierung der Armeegruppe solange als nur möglich 

verborgen bleibe. 

           

Es haben daher die nötigen Marschbewegungen zur Zeit der Dunkelheit zu erfolgen. Sobald 

die Truppen in ihren neuen Kantonierungsrayons eingetroffen sind, ist jede auffällige 

Bewegung möglichst zu vermeiden. 

           

Die Kmndten der äusseren Vert. Bezirke dürfen ebenfalls keine auffällige Bewegung in 

ihren Bez. durchführen lassen und haben insbesonders dafür zu sorgen, dass der Feind keine 

Gefangenen macht, da er durch diese leicht Kenntnis über die Vorgänge in der Festung 

erlangen könnte. 

          

 Von Anbeginn der Formierung der Armeegr. am 17/III um 1 h vm., bis zum Beginne 

weiterer Aktionen, darf ausser den unbedingt nötigen Sicherungsabteilungen, niemand die 

Gürtellinie nach aussen passieren. 

           

Zur Vermeidung von Kolonnenkreuzungen haben während der Formierung der Armeegr. die 

an ihren Armeekörper anschliessenden Teile der Div.Waitzendorfer die Brücke bei 

Hureczko und die hölzerne Sanbrücke in Przemysl zu benützen. 



         Im Stadtbereich von Przemysl am südl. Sanufer werden die Kommunikationen nördl. 

der Eisenbahn, dann die Lemberger Strasse östl. des Eisenbahndreieckes, welches nördl. 

Bahnhof Bakonczyce liegt Division Waitzendorfer : die südl. davon gelegenen 

Kommunikationen der 23. L.I.T.D. zugewiesen. 

           

         Diese Einteilung bleibt, wenn nichts anderes befohlen wird auch für die nach 

Formierung der Armeegr. durchzuführenden Märsche aufrecht. 

 

     3./ Am 18. März nach Beendigung der Formierung haben alle Teile der Armeegruppe in 

ihren Ubikationen zu verbleiben und möglichst zu rasten. 

          

 Marschbereitschaft für alle Teile der Armeegruppe am 18. März um 5 h nm. 

 

     4./ Bis zum Termin der Marschbereitschaft ist das Baon.IV/Honved.I.R.8 zur 

Standesergänzung auf die Rgter der 23. L.I.T.D. aufzuteilen. 

 

     5./Die neugebildeten Div. und Brig. Telf. Abten. werden unter einem von hier aus 

angewiesen, am 17. März in die Kantonierungsrayone ihrer Armeekörper zu rücken. Deren 

Kmndten werden sich dort bei den Kmndten. der betreffenden Armeekörper melden. 

 

          Die Kantonierungsräume für die neuformierten Sananstalten sind mit Op.Nr. 192/4 

bestimmt. 

 

     6./ Die Verpflegskolonnen werden / nach Fassung und Verladung der 1 tägigen „R“ 

Verpflegung pro Mann und der 3 tägigen „R“ Verpflegung pro Reitpferd und der 1 tägigen 

„R“ Verpflegung pro Zugpferd / am 18. März um 6 h nm. im Barackenlager VII 

marschbereit sein. Sie bleiben vorerst vereint und werden dann von hier aus angewiesen 

werden. 

 

     7./ Die im VIII, Vert.Bez. befindliche 1/4 Esk.Lst.Hus.Div.6. hat ehestens zu ihrer Div. 

nach Przemysl einzurücken. 

 

          Die Sapp.Komp.2 und 3/10 dann 3./3 haben, ehestens ebenfalls nach Przemysl zur 

Verfügung des Armeegruppen kmdos einzurücken. Die Komp.Kommdten haben sich beim 

Armeegr.Kmndo zu melden. 

 

          Von diesen Kom. sind rechtzeitig Quartiermacher vorauszusenden, die sich behufs 

Entgegennahme von Weisungen beim Einquartirungsreferenten des Festungskommandos /: 

Hptm. Kwiatkowski:/ zu melden haben. 



          Die erwähnte 1/4 Esk.Lst.Hus.6 und die Sapp.Kompn. sind von den betreffenden 

Vert.Bez.Kmdos. bezüglich dieses Befehlspunktes anzuweisen. 

 

     8./ Alle Armeekörper, das Nachhutkdo., die Lst.Hus.Div., das Kmdo. der schw. Haub. 

Dionen und die im Punkte 6 erwähnten Sapp.Kompn. haben am 17. März um 8 h nm. je 

einen Offizier zur Abfertigung zum Armeegr. Kdo. zu entsenden. 

 

     9./ Diesen Befehl erhalten: Vert.Bez.Kdos. III-VIII in 2 Exemplaren/: hievon 1 Expl. für 

den neuen Vert.Bez.Kdten:/ dann 23. L.I.T.D. FMlt. Waitzendorfer, FMlt.von Nickl und 

Gmajor Kloiber in je 1 Exemplar. 

 

  

                                                                      

 

 

 






